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Nr. 129 Halle a. S. Dienstag den b Juni 1899. Jahrg.

Die amtliche Begründung der Zuchthaus-
Vorlage.“)

Allgemeines.
Der dem Reichstag im Jahre 1890 porgeleg zte Geſetzentwurf,

betreffend die Abänderung der Gewerbe Ordnung, hatte durch
weſentliche Erweiterungen und Verſchärſungen des S 153 der
Gewerbe Ordnung einen verſtärkten Schutz gegen den Miß-
brauch des gewerblichen Koalitionsrechts vorgeſehen. Als dieſe
Abänderungs Vorſchläge nicht die Zuſtimmung des Reichstags
fanden, ſtellten die verbündeten Regierungen zwar, um nicht die
ans Novelle, die für die Arbeiter ſehr wertvolle Schutz Vor
Chriften Jſent Zu gefährden, ihre Wünſche hinſichtlich des
S 153 zunächſt zurück; noch bei der dritten Beratung im Reichs-tag aber wurde am 6. Mai 1891 von dem Bevollmächtigten zum
Bundesrate, königlich preußiſchen Handelsminiſter Freiherrn von
Berlepſch die Erklärung abgegeben, daß die verbündeten Regie-

nach wie vor an der Ueberzeugung von der Notwendig-
keit der vorgeſchlagenen Strafvorſchriften feſthalten und in
ſpäterer Zeit auf die Frage zurückgreifen würden

Jnzwiſchen hat ſich die Unzulänglichkeit der beſtehen-
den Vorſchriften immer fühlbarer her ausgeſtellt.
Die fortgeſetzten Ausſchreitungen bei gewerblichen Lohn und
Arbeitskämpfen, die dabei in bedenklichem Umfange vorkommende
Anwendung von Gewalt und Zwang machen es zu einer un-
abweisbaren Pflicht der Geſetzgebung, die Freiheit des Arbeits
vertrags und das Selbſtbeſtimmungsrecht der daran Beteiligten
gegen Terrorismus wirkſamer als bisher zu ſchützen und im
Intereſſe der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und des
öffentlichen Friedens das Uebel mit ausreichenden Mitteln ein-
zudämmen.

Die durch den 8 152 der Gewerbe-Ordnung reichsgeſetzlichgewährleiſtete Koalitionsfreiheit ſoll den Gewerbetreibenden und
den gewerblichen Arbeitern ungeſchmälert erhalten blei-
ben. Wie ihnen die freie Entſchließung darüber zuſteht, unter
welchen Bedingungen ſie Arbeit geben oder nehmen wollen, ſo
ſollen ſie auch durch vorliegenden Geſetzentwurf nicht daran ge-
hindert werden, ſich zur Einwirkung auf die Geſtaltung der
Arbeitsbedingungen zu Bereinigungen zuſammeniuſchließen und
nach gemein chaftlicher BVerabredung Arbeitskräfte zu beſchäf-
tigen oder nicht zu beſchäftigen, ihre Arbeitskraft anderen zurVerfügung zu ſtellen oder vorzuenthalten. Auch ſoll ihnen un-
verwehrt bleiben, zum Zweck gemeinſchaftlichen Vorgebens für
Arbeiterausſtände oder Ausſperrungen in engeren oder weiteren
Kreiſen, in privater oder öffentlicher Form, durch Belehrung
oder Ueb erredung Anhänger zu werben. Jn dieſes wirt
ſchaftliche Ringen gewerblicher Arbeitgeber und Arbeitnehmer
um Arbeitsbedingungen, wie ſie ihnen erwünſcht oder doch an-
nehmbar erſcheinen, wird die öffentliche Gewatt, ſo lange hier-
bei der Rechtsboden nicht verlaſſen und das Gemeinwohl nicht
gefährdet wird, nicht eingreifen dürfen. Unmöglich aber kann
in einem geordneten Staatsweſen geſtattet werden, daß ſich die
Kämp fenden, um den Gegner zur Nachgiebigkeit zu nötigen oder
den Berufsger roſſen zur Heeresfolge zu zwingen, jedes be-
liebigen, auch des an ſich verwerflichſten Kampfmittels
bedienen. Verwerflich ſind aber alle Mittel, welche darauf be-
rechnet ſind, die Willensfreiheit anderer zu beein-
trächtigen. Werden ſolche Mittel angewendet, ſo iſt dringende
Veranlaſſung gegeben, dieſem Mißbrauche mit allem Nachdruck
entgegenzutreten.

Zunahme der Verurteilungen.
Bei den Arbeitskämpfen der letzten Jahre iſt nun, wie die in

ſämtlichen Bundesſtaaten vorgenommenen Ermittelungen er
dern haben, in ſteigen dem Umfange zur Anwendung
phyſiſchen oder pſychiſchen Zwanges gegriffen worden.

Die Zahl derjenigen Perſonen, welche auf Grund des S 153
der Gewerbe- Ordnung verurteilt worden ſind, ohne daß ein mit
ſchwererer Strafe be rohtes T Delikt des Strafgeſetzbuches kon
kurrierte, belief ſich in den Jahren:

1892 1893 1894 1895 1896 1897
auf: 74 38 47 93 252 254.Die aus Anlaß von Streikausſchreitungen auf Grund des

Strafgeſetzbuchs erfolgten zahlreichen Beſtrafungen wegen Ver-
brechen oder Vergehen gegen die Perſon, wie Beleidigungen,
Körperverletzungen, Nötigungen und Bedrohungen, laſſen ſich
aus der Geſamtzahl der wegen dieſer Delikte überhaupt er
folgten Verurteilungen nicht ausſcheiden. Es haben aber dieVeſtrafungen wegen der bezeichneten Delikte erheblich ſtärker
zugenommen, als es der Zunahme der ſtrafmündigen Zivil-
bevölkerung entſpricht.

Es ſind verurteilt worden
im Jahre 1892 1893 1894 1895 1896 1897

3 185 bis 187m h 46 453 50 424 52 721 53 192 53 968 54 143
r erverletzunn G p 22 821 24315 25 656 26927 27 229 26 600

e verle une B. r 65 666 72 919 77401 80096 85 032 83621
Nötigurg, S 210 Str. G. B. 970 923 973 1 046 1 056 184
Bidrohung, S 241 Ste G B. 7832 s 648 9333 10046 10289 10 266

Eumng T 1773 777 157 225 175 081 171 507 177 571 176 817
Hiernach hat die Summe der wegen vorbezeichneter Delikte

V n in den 5 Jahren von 1892 bis 1897 um 35070,pen Proz. zugenommen, während die ſtrafmündige

Zivilbevölkerung nach den beiden letzten Volkszählungen von
1890 und 1895 in dem Zeitraume von 5 Jahren ſich um1940951, alſo nur um 5,6 Proz. vermehrt hat.

Sodann ſind in dieſem Zuſammenhange namentlich noch be
merkenswert die Beſtrafungen n 88 123 bis 125, 127 des
St.-G.- Fs )erurteilt wordenSt.-G.-B. m 1592 1693 18941 1895 1896 1897

wegen
r wer r t 17 725 18 229 19391 20 6095 20 595 21535
paſerhiicher Gewe ſtthä a njrn

e aufengar éte6 B. 171 221 462 175 188 665
darunter Le Landjriedent
bruches 8 125 t. G. S S

Begründung unter FortlaſſungWir geben die vollſtändige Be—
minder wichtiger Abſätze.

Jn den größeren Städten und in Gegenden mit zahlreicher
Jnduſtriebevölkerung wird die Einleitung und Durchführung von
Arbeiterausſtänden durch einzelne gewaltthätige Perſonen viel
fach in einer Weiſe beeinſ lußt, daß Ausſchreitungen dabei zu
einer regelmäßig wiederkehrenden Erſcheinung geworden ſind.
Jn zahlreichen Fällen iſt es unternommen worden, diejenigen,die zum Weiterarbeiten bereit waren, durch Beläſtigungen und
Drangſalierungen der verſchiedenſten Art, durch Beſchimpfungen,
Bedrol hungen, Miß z handlungen und ſchwerſte J rperverletzungen,
durch Steinwürfe, durch Ueberfälle von Banden, die mitKnütteln, Meſſern oder Revolvern bewaffnet, waren, und durch
ähnliche Gewaltthaten zur Teilnahme an einem Ausſtande zu
nötigen.

Einſchüchternngen und Beläftigungen.
Um den Zuzug, von Erſatzarbeitern für die Ausſtändigen zu

hindern, wird eine planmäßige Ueberwachung der
Ar beitsplätze, der Zugänge zu denſelben, der Straßen,
öffentlichen Plätze und Bahnhöfe durch regelmäßig abgelöſte
Streikpoſten eingerichtet und werden die eintreſſenden Ar-
beitswilligen durch Beläſtigungen aller Art, durch Bexhöhnung,
Beſchimpfung, Bedrohung oder Mißhandlung von der Aufnahme
der Arbeit abgehalten. Bis in ihre Wohnung ſind diejenigen,
die ſich an einem Ausſtande nicht beteiligen wollten, verfolgt
worden: unter Begehung von Hausfriedensbruch ſind Aufpaſſer
und ſogenannte Streikkontrolleure in das Jnnere der Arbeiterwohnungen eingedrungen, um Arbeitsmaterial zu beſchädigen
oder beiſeite zu bringen oder ſonſtige Einſchüchterungen zu
üben.

Häufig iſt es nötig geweſen, zur Vermehrung der
Polizeimannſchaften und zum Aufgebote ſtarker Polizei
macht an den gefährdeten Stellen zu ſchreiten, um Arbeitswillige gegen Vergewaltigungen zu ſchützen, ne daß dies
immer gelungen wäre. Mehrfach kam es vor, daß die Arbeiter,
welche in einem von Ausſtändigen geſperrten Betriebe die Ar
beit aufzunehmen oder fortzitſetz en entſchloſſen waren, nur in
geſchloſſenen größeren Trupps wagen durften, den Weg
zu und von der Arbeitsſtätte zurückzulegen, oder daß ſie unter
ſtarker polizeilicher Bedeckung zur Arbeite ſtätte geführt werden
mußten, daß ſie ſich aus Furcht vor den Nachſtel lungender Ausſtändigen und Aufpaſſer mit Revolvern bewoſfneten,
und daß dann aus einem Zuſammenſtoße mit den Ausſtänd igen
ſich förniliche Gefechte entwickelten, wobei ſchwere Körperver-
letzungen, Totſchlag und Landfriedensbruch begangen wurden.Verſchiedentlich haben Arbeiter ihren Arbeitgebern oder den

Behörden gegenüber ihre Bereitwilligkeit zur Arbeit betont,
aber erklärt, daß ſie aus Furcht vor. der Feindſeligkeit ihrer aus
ſtändigen Geuoſſen, welche ihre und ihrer Familie Sicherheit
bedrohe, die Arbeit zu unterlaſſen gezwungen ſeien. Namentlich ſind ältere und verheiratete Arbeiter durch die
Furcht vor Gewaltthätigkeiten jüngerer, wie rftlich allein-ſtehender Mitarbeiter nicht ſelten beſtimint worden, ihre Ab-

ſicht, dem Arbeitsverdienſte nachzugehen und hreFamilienmitglieder vor Not zu ſchützen, usge-
führt zu laſſen.

Als wichtiges Einſchüchterungsmittel dient häufig die mehr
oder minder deutlich ausgeſprochene Drohung mit Ver
folgungen, die nach Beendigung eines Streikes diejenigen treffen würden, welche ſich daran nicht beteiligen. Jn
öffentlichen Verſammlungen iſt denen, die ſich einer Arbeiter
organiſation nicht anſchließen, einem Streike fernbleiben oder
nicht bis zu Ende ausharren würden, mit Vertreibung aus
ihrer Arbeitsſtelle gedroht, und nach Beendigung des Aus-
ſtandes ſind ſolche Drohungen durch rückſichtsloſeſte Verfolgungen
wahr gemacht worden. Wiederholt ſind Arbeiter, die ſich den
terroriſtiſchen e Anordnungen der Streit führer nicht
gefügt haben mit Beläſtigungen aller Art von Fabrik zu
T abri verfolgt und auf dieſe Weiſe brotlos gemacht worden.
Solche Rachehandlungen werden ſelbſtverſtändlich in weiteren
Kreiſen bekannt und ſind dann nur zu ſehr geeignet, in künf
tigen Fällen die Beſorgnis vor Wiederholungen zu begründen
und dadurch einſchüchternd zu wirken ganz abgeſehen davon,
daß ſie diejenigen Perſonen, die an dem unruhigen und oft den
Geſetzen widerſprechenden Treiben Ausſtändiger ſich nicht be
teiligt haben, ſondern ruhig ihrem Gewerbe nachgegangen ſind,
wegen dieſes ihres Verhaltens mit den empfindlichſten Nachteilen
bedrohen.

Gerichtsverhandlungen haben wiederholt ein grelles Licht auf
die Ausſchreitungen geworfen, die unter den im Lohnkampf
agitatoriſch thätigen Arbeitern vorkommen, und haben die
Schwere des Druckes erkennen laſſen, unter demdie Arbeitswilligen ſtehen.

Streikführer.
Nicht ſelten haben ſich die Streikführer eine förmliche Herr-

ſchaft über die Arbeiter angemaßt und letztere mit den ver
werflichſten Mitteln der Gewalt oder der Einſchüchterung unter
die Beſchlüſſe einer ſtreikluſtigen, oft nur geringen Minder-
heit zu beugen geſucht. Hierin ſind ſie durch die ſozial-demokatiſche Preſſe beſtärkt worden, die ſich nicht ſcheut,
Arbeiter, die ſich an einem Arbeitskampfe nicht beteiligen, als
Verräter, als Ehrloſe zu brandmarken. Dabei wirdkein U nterſchied gemacht, ob es ſich un einen Ausſtand
handelt, dem eine gewiſſe Berechtigung zu Grunde liegtund der Ausſichten des Gelingens bietet, oder um einen von
vorneherein ausſichtsloſen Streit der der Arbeiterſchaft von

Agitatoren aufgedrängt wird„Recht auf gwangsmittel.

Auf dieſe Weiſe droht das Koalitionsrecht zu einem Koali-tions zwang auszuarten und es mehren ſich die An zeichen,
daß man an den leitenden Stellen der Agitation im Begriff
iſt, unter Koalitionsrecht die Befugnis zu verſtehen, alles thun
zu dürfen, was im Einzelfalle geeignet iſt, der Koalition die
von ihren Förderern gewünſchte Wirkſamkeit zu verſchaffen
Es liegt auf der Hand, daß einer ſolch en, mit einem geordne ten
Staatsweſen unvereinbaren, auf Verwirrung der Rechtsbegriffe
hinaus laufenden Auffaſſung entgegengetreten werden muß.
Dem Rechte des einen, durch Koalition beſſere ürbeitsbedingungen
zu erkämpfen, ſteht gegenüber das Recht des andern auf freie
Entſchrießung, ob er jenen Beſtrebu ingen ſolgen will oder nicht.
Mag auch für die Anſtifter und Führer eine möglichſt große

h
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Beſtrebungen erwünſcht und orteilhaſt

ſein, ſo kann hieraus doch nicht das Recht a uf Zwangs
mittel hergeleitet werden, die den Zweck verfolgen, Unluſtige
und Widerwillige zum Anſchluß an die Beweg ung zu beſtimmen,
und zwar auch dann nicht, wenn die Thäter in der ehrlichen
Ueberzeugung handeln, W ihr Vorgehen auch den noch Wider
ſtrebenden nütz! tig ſei. Das Recht der freien Selbſtbeſtimmung
giebt jedem Rie Befugnis, über dasjenige, was er unter ſeinen
beſonderen Verhältniſſen für ſich nützlich hält, auch ſelbſt zu
entſcheiden und danach ſein Verhalten einzurichten. Perſonen,
die für einen Arbeitslohn, den ſie für austömmlich halten, oder
unter Bedingungen, die ihnen zuſagen, arbeiten wollen, haben
nicht nötig, ihren Standpunkt um deswillen aufzugeben, weil
andere der Meinung ſind, daß Lohn und Arbeits bedingungen
nicht annehmbar ſeien. Ganz beſonders bedenklich erſcheint einZwang gegen Arbeitswillige dann, wenn es ſich nicht um Lohn-
fragen, ſondern um Machtſfragen handelt, wenn ein Teil derArbeiter dem ggmeinſame. Arbeitgeber Bedingungen über die
Einrichtung des Betriebes oder über ähnliche Dinge vorſchreibenwill, nur um denſelben die Macht der Führer oder einer
hinter dieſen ſtehenden i, oft nur einen kleinen Teil der Arbeiter-
ſchaft umfaſſenden O rganif ſation zu zeigen. Jn ſolchen Fällen
handelt es ſich zumeiſt nicht um Derän dern igen, die der ge-
ſamten Arbeiterſchaft eines Betriebes zu gute kümmen: vielmehrhat von ihnen in der Regel nur eine Minderheit Vorteil,
während von anderen Arbeitern desſelben Betriebes jene Ver
änderungen wohl gar als eine Verſchlechterung empfunden
werden.

Die Arbeitswilligen als beſondere Stagtsſtützen.
Jn der geſchilderten Weiſe hat gſich mehr und mehr ein

namentlich der mit

Beteiligung an ihren

Terrorismus der Streikenden,
der Leitung des Streits beſaßten Perſonen gegenüber
den Arbeitswilligen herausgebildet, der die letzteren thatſächlich
vielfach der Freiheit des Willens, und damit der Möglich-
keit beraubt, nach eigener Entſchließung ihre Arbeitskraft zu
verwerten. Ein ſolcher Zuſtand muß in ihnen die Empfindung
wachrufen, daß ſie in dem für ſie wichrigſten Rechte der freien
Bethätigung ihrer Arbeitskraft von der beſtehenden Rechts
ordnung nicht wirkſam geſchützt ſeien. Dies iſt um ſo be-
denklicher, als es ſich gerade bei den Arbeitswilligen
um ruhige, in die Staats- und Rechtsordnung ſichſchickende, für den Staat beſonders nützliche Elemente
handelt, welche in ihren mit den Stagtsintereſſen zu
ſammenfallenden perſönlichen Jutereſſen wirkſam zu
ſchützen eine wichtige und dringliche Aufgabe der Staatsgewalt ſt

Arbeitgeberſchnutz.
Die Freiheit der Entſchließung iſt aber nicht nur bei Arbeit-

nehmern, ſondern auch bei Arbeitgeber n zu ſchützen. Wie
Arbeiter nicht ihre Mitarbeiter ſo dürfen Arbeitgeber nicht ihre
Berufsgenoſſen durch ungeſetzliche Mittel veranlaſſen, gemein
ſame Maßregeln auf dem Gebiete des Arbeitsvertrages zu
treffen, oder ſie an ſolchen gemeinſamen Maßregeln hindern.
So wenig ferner der Arbeitgeber ſeine Arbeiter in einem geſetz
lichen Gebrauche des Koalitionsrechts durch Gewaltmaßregeln
beeinträchtigen darf, ſo wenig dürfen Arbeiter das Recht der
Arbeitgeber zu Koalitionen oder Aus ſperrungen bedrohen. Licht
und Schatten muß auch hier gleichmäßig verteilt werden.

Die jetzige Geſetzgebung unzureichend.
Allerdings wird heute ſchon ein großer Teil der in derr

Arbeitskämpfen vorkommenden Ausſchreitungen durch Beſtim-
mungen des Strafgeſetzbuchs getroffen, und zwar ſind es
zum Teil die ſchwereren Jerfehlungen, die unter Umſtänden
nach den Strafvorſchriften über Sinn Lörperverletzung,
Hausfriedensbruch, Nötigung, Erpreſ ſung Sachbeſchädigung
eine ausreichende Sühne finden können. an könnte des-

halb verſucht ſein, anzunehmen, daß es keiner neuenVeſinnugen, ſondern nur ner energiſchen Handhabung
r beſtehenden Geſetze bedürfe. Dies trifft aber nicht zu.
Die Handlungen, welche ſich nach den obigen Ausführungenals verwerflich und ſrafwhrdig darſtellen, erfüllen nicht in
allen Fällen den Thatbeſtand eines bereits jetzt mit Strafe
bedrohten Vergehens und insbeſondere darf der ſchwerwiegende
Umſtand nicht außer acht gelaſſen werden, daß gerade die am
häufigſten in Frage kommenden Delikte der Beleidigung, der
Mißhandlung und Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs
ſowie der Sachbeſchädigung nur auf Antrag ſtrafbar ſind.
Wie aber von den Polizeihörden und Staatsanwältſchaften ganz
allgemein berichtet wird, ſind die unter dem Drucke der Ein
ſchüchterung ſtehenden Verletzten aus Furcht vor künftigen Nach-

teilen ſelten zur Stellung oder Aufrechterhaltung des Straf-
antrags geneigt. Hieran ſcheitert in zahlreichen Fällen die Ver
folgung ſtrafwürdiger Eingriffe in die Arbeits- und Koalitions-
freiheit anderer. Bei dem gemeingefährlichen Charakter ſolcher
Verfehlungen iſt es notwendig, daß von Amts wegen eine
Sühne herbeigeführt werden T

8 15Der außerdem in Betracht Cimende S 153 der Gewerbe-

Ordnung hat namentlich für diejenigen Fälle praktiſche Bedeu-
tung, in denen zwar der Thatbeſtand eines unter das Straf-
geſetzbuch fallenden Delikts nicht erfüllt iſt, aber doch eine in
Kerduchen Arbeits oder Lohnkämpfen begangene rechtswidrige
Beeinträchtigung der Willensfreiheit anderer e ſchwerer Art
vorliegt, daß ihre Beſtrafung durch das öffentli je Jntereſſe ge-
boten iſt. Jn zahlreichen und von Jahr zu Jahr ſich mehren-
den Fällen ſolcher Art hat dieſe Strafvorſchrift Anwendung ge-
funden: in zahlreichen anderen zweifellos ſtrafwürdigen
Fällen hat ſie aber verſagt, weil ihre Faſſung zu eng iſt.
Da ſie nur die Nötigung zur Teilnahme an Verabredungen
der im 8 152 G. O. bezeichneten Art trifft, war ſie unzureichend
in allen denjenigen Fällen, in denen ein Ausſtand oder eine
Ausſperrung zwar mit den im S 153 aufgeführten Zwangs-
mitteln gefördert wurde, aber der Beweis nicht erbracht werden
konnte, daß eine hierauf gerichtete Verabredung oder Ver-einigung in Frage kam. Jn ſolchen Fällen ſt aber der z
gunſten eines Ausſtandes oder einer Ausſperrun ausgeübte
Zwang offenbar nicht weniger oder gemeingefährlich
Ferner ſetzt der S 153 voraus, daß es ſich um die Erlangung
günſtigerer Lohn- und Arbeitsbedingungen gehandelt hat; in



fol deßez ſcheidet nach der Rechtſprechung der Gerichte einean e Reihe von Fällen aus, in denen n eine Beeinfluſſung
er Löhne und konkreter Arbeitsbedingungen der Kämpfenden
bezweckt, ſondern andere Ziele verfolgt werden. z. B. die
Entlaſſung nichtorganiſierter Arbeiter, mißliebiger Werkmeiſterund Betriebsbeamter, die Wiedereinſtellung gemaßregelter Ar-
beiter, die Benutzung oder Nichtbenutzung eines beſtimmten
Arbeitsnachweiſes c. Kämpfe um derartige Ziele ſind aber

erade in letzter Zeit mit unerlaubten Mitteln ge-ührt worden. Es iſt eine augenſcheinliche Lücke des Ge-
etzes, wenn in ſolchen Fällen, in denen es ſich bisweilen um
je unbilligſten und willkürlichſten Forderungen handelt, der

Zwang zur Teilnahme am Kampfe ſtraflos bleibt.
Folgen Hinweiſe auf die ausländiſche Geſetzgebung.

Einzelbeſtimmungen.
Zu den einzelnen Beſtimmungen des Entwurfs iſt folgendes

zu bemerken:
Fs 1 bis 3.

mit der hier vorgeſehenen Strafe jeder bedroht, welcher „es

Der Rahmen des Strafmaßes für die Delikte der 88 1, 2

iſt im S. 3 für ſolche Perſonen vorgeſehen, welche es ſich zum
Geſchäfte machen, Handlungen der in den Z8 l, 2, bezeich-

8 4: Streikpoſten.
Von erheblicher Wichtigkeit iſt der Abſ. 2 des S 4, durch den

die planmäßige Ueberwachung von Arbeitgebern, Arbeit-
nehmern, Arbeitsſtätten, Straßen, Plätzen oder Verkehrsanlagen
einer Drohung im Sinne der s88 1 bis 3 gleichgeſtellt wird.
Solche vlanmäßige Ueberwachung durch Streikpoſten u. ſ. w.
führt, wie die Erfahrung lehrt, oft zu förmlicher Belage-
rung der geſperrten Arbeitsſtätten, Bahnhöfe und anderen
Verkehrsanlagen. Jndem ſie den Verkehr zwiſchen den Arbeit-

ebern und Arbeitswilligen abzuſchneiden bezweckt, bildetſie einen mit der öffentlichen Ordnung un vereinbaren Ein-
griff in die Bewegungsfreiheit der Arbeitgeber ſowohl wie
er Arbeitnehmer. Auch dann, wenn die Poſtenſtehenden ſich

der Drohungen, Ehrverletzungen oder Thätlichkeiten gegen
Arbeitswillige enthalten iſt das Streikpoſtenſtehen und über-haupt eine Ueberwachung zu den in, den 88 1, 2 bezeichneten

Zwecken ſchon an ſich ein unzuläſſiges Kampfmittel,
weil regelmäßig damit offenbar nicht etwa nur eine
Aufklärung und Ueberredung der Arbeitswilligen,
ondern eine Einſchüchterung beabſichtigt wird; es ſoll in
en Arbeitswilligen Furcht vor Nachteilen für den Fall der

Nichtbeteiligung an einem Arbeitskampf erweckt und durch Er-
regung ſolcher Furcht der Anſchluß an die Bewegung erzwungen
werden. Jn der That erweiſt ſich auch dieſes Mittel nur zu
häufig als geeignet, die Willensfreiheit der Arbeiter zu be

und ſie wider ihren Willen zur Unthätigkeit zu zwingen.
azu kommt, daß in ſolcher Ueberwachung mit ihrer be-

abſichtigten und thatſächlichen Wirkung der Beläſtigung und
Einſchüchterung regelmäßig eine Beeinträchtigung des
jedermann zuſtehenden Rechts auf un geſtörte Benutzung
von Straßen, Plätzen, Häfen, Bahnhofsanlagen und der-
gleichen enthalten iſt, und daß auch aus dieſem Geſichtspunkte
eine Agitation zu gunſten von Arbeitskämpfen auf den dem
emeinen Gebrauche dienenden Verkehrsanlagen nicht ge-

uldet werden kann. SWenn es hiernach gerechtfertigt iſt, das Streikpoſtenſtehen

als Miteel für die in den 85 1 bis 3 bezeichneten Handlungen
bei Strafe zu verbieten, ſo empfiehlt ſich ein ſtrenges Vor

ehen in dieſer Richtung um ſo mehr, als erwartet werden
arf, daß dadurch mannigfachen Ausſchreitungen ſchwererer

Art vorgebeugt wird. Denn häufig bildet das Ausſtellen von
Streikpoſten den äußeren Anlaß und den erſten Keim für gröb
liche Gewaltthätigkeiten. Auch wenn ſich die Ueberwachungs-
thätigkeit anfän r ruhig vollzieht, pflegt doch bei fortgeſetzter
Kontrolle der Arbeitswilligen die Erbitterung auf beiden
Seiten bald einen bedrohlichen Grad anzunehmen; beſonders
e ſich leicht zu Gewaltthätigkeiten hinreißen,

ald ß8 wahrnehmen daß der Kampf verloren zu gehen
roht. Wird den Einſchüchterungsverſuchen ſchon in der Form

des Poſtenſtehens wirkſam entgegengetreten, ſo wird damit
vielen Arbeitswilligen ein wertvoller Schutz geboten, und viele
Streikende werden vor Ausſchreitungen bewahrt, die ſie ſamt
ihren Familien ſpäter bitter zu büßen haben würden.

(Die Begründung behandelt weiter die bisherigen Verſuche
der Behörden, das Streikpoſtenſtehen zu beſtrafen, die
aber nicht wirkſam geweſen ſeien, weil die Strafen nicht aus-
reichten.)

Nach allgemeinen ſtrafrechtlichen Grundſätzen wird die
Strafandrohung nicht nur ouf diejenigen Perſonen Anwendung
zu finden haben, welche ſelbſt die Ueberwachungsthätigkeit aus-
üben, ſondern auch auf Anſtifter und Gehilfen.

Das Recht auf „ſchwarze Liſten“.
Wie dem Geſetzentwurf die Abſicht zu Grunde liegt, das

natürliche Recht auf Selbſtbeſtimmung beim Nehmen oder Ver-
geben von Arbeit, die Freiheit des Arbeitsverhältniſſes, zu
ſchützen, ſo wird er auch die Beteiligten in der Vornahme aller
derjenigen Handlungen unbehindert laſſen müſſen, welche nur
einen Ausflüß ihres natürlichen Rechtes bilden, bei der Be
gründung, Aufrechterhaltung oder Beendigung eines Arbeits-
oder Lohnverhältniſſes ihre Entſchließung nach freiem Belieben
zu treffen. Es iſt deshalb im Abſ. 3 des S 4 ausdrücklich aus-
geſprochen daß es im Sinne dieſes Geſetzes nicht als eine
Verrufserklärung oder Drohung gilt, wenn jemand lediglich eine
Handlung vornimmt, zu der er berechtigt iſt, oder wenn er die
Vornahme einer ſolchen Handlung in Ausſicht ſtellt. Dabei
macht es keinen Unterſchied, ob ſich die Berechtigung zur Vor-
nahme einer ſolchen Handlung in Ausſicht ſtellt. Dabei macht
es keinen Unterſchied, ob ſich die Berechtigung zur Vornahme
der Handlung aus Vertrag oder Geſetz, aus privatem oder
öffentlichem Rechte herleitet. Auch die aus dem Dienſtverhältnis
öffentlicher Beamten ſich ergebenden Disziplinarbefugniſſe einer
Behörde gehören hierher ihre Anwendung kann nicht den
Charakter einer im Sinne dieſes Geſetzes ſtrafbaren Handlung
haben, wie denn überhaupt die beſonderen Pflichten eines
öffentlichen Beamten, welche ſich aus ſeinem Dienſtverhältnis
ergeben, durch die Beſtimmungen des Geſetzentwurfs in keiner
Beziehung berührt werden. Steht dem Arbeitgeber, vorbehaltlich
der aus Verträgen ſich ergebenden beſonderen Verpflichtungen,
die freie Wahl ſeiner Arbeiter und dem Arbeitnehmer die freie
Entſcheidung darüber zu, bei welchem Arbeitgeber, wie lange
und unter welchen Bedingungen er in ein Arbeits oder Dienſt-
verhältnis treten will, ſo muß es beiden Teilen auch unverwehrt
ſein, beſtehende Arbeits- oder Dienſtverhältniſſe ordnungsmäßig
zu beendigen, nach freiem Belieben eine Beſchäftigung abzu-
lehnen oder Arbeiter beſtimmter Art abzuweiſen und derartige
ihnen freiſtehende Willensakte auch für die Zukunft anzukündigen oder mit andern zu vereinbaren. Die Einſtellung der
Arbeit, ſowie die Entlaſſung der Arbeiter, beides unter dem
ſelbſtverſtändlichen Vorbehalte der Einhaltung ausbedungener
Kündigungsfriſten, ſind im Z 152 der Gewerbe-Ordnung aus-
drücklich als erlaubte Mittel hingeſtellt, um günſtigere Lohn-
oder Arbeitsbedingungen auch im Wege der Verabredung oder
Vereinigung zu erzielen. Was aber von der Kündigung oder
Aufhebung des Arbeitsverhältniſſes gilt, muß auch von dem
Jnausſichtſtellen einer ſolchen Maßregel gelten.
Auch im Wege einer öffentlichen Bekanntmachungwird eine Kündigung oder Nichtbeſchäftigung oder eine Ab-lehnung gewiſſer Dienſte unbedenklich in Ausſicht geſtellt werden

dürfen, wobei allerdings vorauszuſetzen iſt, daß die Bekannt-
machung nicht etwa aus anderen Geſichtspunkten, insbeſondere
wegen ihrer Form eine ſtrafbare Handlung darſtellt. Ebenſo
wird es den Arbeitgebern nicht zu verwehren ſein,
daß ſie ſich über die Richtoeſchättiguung gewiſſer Arbeiter
unter einander verſtändigen und ſich gegenſeitig Ver

ſe derjenigen Perſonen mitteilen, die ſie in ihre
etriebe nicht aufnehmen wollen. Will ein Arbeitgeber

Mitglieder einer beſtimmten Vereinigung nicht beſchäftigen, ſo
kann er dies ungehindert thun oder ankündigen, wie
umgekehrt Arbeitnehmer ſich der Beſchäftigung bei beliebigen
Perſonen, z. B. bei Mitgliedern gewiſſer Verbände oder bei
Unternehmern, die unorganiſierte Arbeiter beſchäftigen, enthalten,
die Abſicht, dies zu thun gegen jedermann ausſprechen oder
den gerichtete Vereinbarungen mit anderen eingehen

ürfen.
Der Umſtand, daß unter beſonderen Verhältniſſen die Auf-

hebung eines Arbeits- oder Dienſtverhältniſſes für den einen
oder den anderen Kontrahenten als ein Uebel empfunden
werden kann, vermag hieran nichts zu ändern. Dem Rechte

des einen, aus einer Thätigkeit auszuſchetden, ſteht das Recht
des anderen, ſeinerſeits das Arbeitsverhältnis zu löſen und
ein neues Verhältnis nur unter beſonderen Vorausſetzungen
abzuſchließen, gleichberechtigt gegenüber, und die Einſtellung
der Arbeit durch Arbeitnehmer kann ebenſowohl ein Nachteil
für die Arbeitgeber ſein, wie die Ausſperrung durch Arbeit-
eber als Nachteil für die Arbeitnehmer ſich herausſtellen kann.

Licht und Schatten ſollen hier gleich verteilt ſein.
W

8 7.
Eine Strafvorſchrift wider öffentliche Zuſammenrottungen,

bei denen Vergewaltigungen und Einſchüchterungen der in den
88 1 bis 6 bezeichneten Art mit vereinten Kräften begangen
werden, erſcheint beſonders nötig. Die Arbeitswilligen werden
durch nichts mehr eingeſchüchtert, als r die bedrohlichen
Einwirkungen von Haufen Streikender, die ſich auf der Straße,
auf dem Wege zur Fabrik uſw. zuſammenfinden und zwiſchen
denen die Arbeitswilligen gleichſam Spießruten müſſen.
Dadurch, daß ſchon die Teilnahme an einer olchen Zu
ſammenrottung ſtrafbar iſt, kann der von Behörden wiederholt
beklagten Schwierigkeit einigermaßen begegnet werden, daß die
Thäter, welche aus einer Menſchenmenge heraus Beſchimpfun-
gen, Drohungen uſw. ausſprechen oder Thätlichkeiten begehen,
nur ſelten zu ermitteln ſind.

Der Begriff der öffentlichen Zuſammenrottung in dem 8 125
(vergl. auch 8 129) St. G.-B. nachgebildet. Selbſtverſtändlich
tritt auch hier wie nach 8 125 St.-G.-B. eine Beſtrafung wegen
Teilnahme an der Zuſammenrottung nur dann ein, wenn der
Thäter vorſätzlich und mit Kenntnis von dem ſtrafbaren Zwecke
der n u r der zuſammengerotteten Menge ſich an
geſchloſſen hat oder doch nach erlangter Kenntnis in derſelben
vorſätzlich verblieben iſt. Ferner iſt ebenſo wie dort auch hier
für Rädelsführer eine erhöhte Strafe vorgeſehen.

8 S.
Nach dem Vorbilde der Beſtimmungen des Strafgeſetzbuchs

über gemeingefährliche Verbrechen empfiehlt es ſich, die zur
Herbeiführung oder Förderung eines Ausſtandes oder einer
Ausſperrung begangenen Handlungen der in den 88 1, 2, 4
bezeichneten Art dann härter zu beſtrafen, wenn der
Ausſtand oder die Ausſperrung im Hinblick auf die Natur oder
Beſtimmung des Betriebes geeignet iſt, die Sicherheit des
Reichs oder eines Bundesſtagts zu gefährden odereine gemeine Gefahr für Menſchenleben oder
Eigentum herbeizuführen. Die T des Reichs
oder eines Bundesſtaats kann beiſpielsweiſe gefährdet werden
durch Einſtellung oder Störung der zur tellung oder Er-
haltung der Schlagfertigkeit des Heeres oder der Flotte nötigen
Arbeiten in militärfiskaliſchen Betrieben, oder durch
Unterbrechung des Eiſenbahn- Betriebs im
Mobilmachungsfalle. Jn Friedenszeiten kann durch Hemmung
des Eiſenbahnbetriebs eine gemeine Gefahr der bezeichneten
Art verurſacht werden, wenn der Mangel an den zur betriebs-
ſicheren Unterhaltung der Bahnanlagen nötigen Arbeitskräften
die Betriebsſicherheit gefährdet und deshalb zu Eiſenbahn Un-fällen Sagen giebt. Auch die Störung des Bergwerks-
Betriebs oder der zum Schutze gegen Ueberſchwemmung be-ſtimmten Arbeiten kann eine gemeine Gefahr für Menſchen

leben s haben.Mit Rückſicht auf die Schwere und Gemeingefährlichkeit derStrafthat erſcheint es geboten, Zuchtha usſtraſe für den
Fall anzudrohen, daß infolge des Aucsſtandes oder der Aus-

ſperrung, welche durch eine Handlung im Sinne der 88 1
2, 4 herbeigeführt oder gefördert worden ſind, eine Gefährdung
der Sicherheit des Reichs oder eines Bundesſtaates eingetreten
oder eine gemeine Gefahr für Leben oder Eigentum herbei-
geführt worden iſt. Der urſächliche Zuſammenhang R
einem ſolchen Ergebnis und dem Ausſtande oder der Aus-
ſperrung wird auch dann zu bejahen ſein, wenn ſie nicht der
einzige, ſondern nur einer von mehreren zuſammenwirkenden
Faktoren geweſen ſind, auf die jene Gefährdung zurückzuführen iſt.

Gegen die Rädelsführer empfiehlt ſich eine weiter verſchärfteStrafandrohung und zwar eine ſolche mit Zuchthaus i zu
fünf Jahren. Andererſeits können in den Fällen des Abſ. 2
des S 8 mildernde Umſtände zugelaſſen werden.

s 9.

S 10.
Die Vorſchriften des Geſetzes ſollen zunächſt innerhalb des

Geltungsbereichs des 8 152 Gewerbe- Ordnung Anwendung
finden und zwar gleichviel, ob Arbeits oder Dienſtverhältniſſeunmittelbar oder vermittelſt beſonderer anderweiter geſebiſcher

Beſtimmung (z. B. des S 154a) dem S 152 unterſtellt ſind.
Darüber hinaus aber ſoll ſich das Geſetz auch auf alle Arbeits
und Dienſtverhältniſſe in den im 810 Nr. 2 näher aufgeführten
Reichs, Staats und Kommunalbetrieben, ſowie in Eiſenbahn
Unternehmungen erſtrecken, weil dieſe Verhältniſſe in den hierin Betracht kommenden Beziehungen den Verhältniſſen in ge

werblichen Betrieben durchaus ähnlich ſind und zum Teil eines
Schutzes gegen zwangsweiſe Einwirkungen in noch höherem

48) Die Entgleiſten.
Eine Kataſtrophe in ſieben Tagen

nebſt einem Vorabend
von Ernſt von Wolzogen.

Während Dr. Huhn noch in ſolche Gedanken verſunken über
das Bild gebeugt ſaß, ging die Thür auf und Lisbeth ſtürmte
herein, einen friſchen Hauch erdduftigen, kalten Vorfrühlings in
den Falten ihres wehenden Röckchens mit hereinbringend.

„Du, Papa,“ jauchzte ſie ihm entgegen, „nein es iſt zu komiſch!“
Und ſie warf ſich ausgelaſſen lang auf den Divan, klatſchte in
die Hände, ſtrampelte mit den Beinen und lachte lachte, bis
ihr die Thränen in die Augen traten

Wie ihm dies Lachen ins Herz ſchnitt, in dieſer Stunde!
Gerade ſo hatte ihre Mutter lachen können, als ſie noch in
kurzen Kleidern flink wie ein Wieſel, zierlich und munter wie
ein Eichkätzchen daheim in Haus und Garten herumtrollte.
Dies geſchmeidige Figürchen, dieſe großen klugen Augen
ſtammten die nicht auch von der Mutter, der Teufelin?
„Schweig' ſtill!“ rief er laut, heftig er konnte ſie nicht ſo

lachen hören e„Aber, Papa, hör' doch nur denk' doch nur!“ keuchte Lis-
beth atemlos. „Drüben auf dem Kirchhof vor dem Grabe des
ehrſamen Schneidermeiſters Gottlieb Wilhelm Ferdinand
Bradenaal hat mich der Junker Harro von der Lilie feierlichſt
efragt, ob ich ihm fürs Leben angehören wolle. Wenn ſeinVro vater ſtirbt, erbt er ein ſchönes Gut und dann lachen wir
leich Hochzeit. Kannſt Du Dir, ſo was vorſtellen, Papa?
dein, es war zu furchtbar komiſch! Der arme Junge war ſo

kraurig; aber ich konnte mir nicht helfen, ich mußte laut heraus-
Iachen. Um Gottes willen, Papa, was haſt Du denn, was
iſt Dir denn Du biſt ja ganz blaß und verſtört! Was iſt
denn nur paſſiert? Biſt Du mir böſe Habe ich unrecht ge-
than Papa, liebſter Papa, es iſt doch alles bloß Unſinn!
Du glaubſt doch nicht von mir, daß ich

Sie war aufgeſprungen und hatte ſich in heller Angſt an den
bleich, mit bebenden Lippen vor ihr Stehenden angeſchmiegt.
Sie warf die Arme um ſeinen Nacken, erhob ſich auf den Fuß-
ſpitzen und preßte ihre glühende Wange an die ſeine.Seine Augen waren thränenlos, aber ſein ganzer Körper
uckte und zitterte vor verhaltenem Schluchzen. Er umklammerte
as geliebte Kind und drückte es mit aller Kraft an ſich. Und

dann brach es mit bebenden Tönen aus ſeiner ſchmerzdurch-
wühlten Seele hervor: „Mein Kind, meine ſüße, einzige Lis-

beth, Du wirſt mich nie verlaſſen, nicht wahr, nie, nie Was
Du auch erfahren magſt wie ſie Dich auch locken mögen
nicht wahr, Du Du bleibſt mein ſüßes, liebes Kind?! Du
verſprichſt mir das. nicht wahr? Lisbeth, meine Lisbeth
verſprich mir das! Jch bin Dir ja Vater und Mutter zugleich
geweſen, nicht wahr 2“ Du kannſt niemanden in der Welt
ſo lieb haben wie mich. Sag' doch, meine Lisbeth, ſag' doch,
nicht wahr niemanden

„Du drückſt mich tot, Papa!“ ſtöhnte Lisbeth auf. Und dann,
als er die Umarmung ein wenig lockerte, zwiſchen Lachen und
Weinen: „Aber liebſter, guter, dummer Papa! Was haſt Du
denn Was denkſt Du denn von mir? Es iſt ja doch alles
Unſinn, reine Kinderei. Wen ſollte ich wohl lieber haben als
Dich Wie kannſt Du nur ſo fragen Natürlich bleibe ich
bei Dir! Der gute Junge meint es ja gewiß ehrlich: aber ich
werde doch nicht mit vierzehn Jahren Dachteſt Du etwa,
ich wollte mit ihm durchgehen Nein Papa, wie Du bloß
heute biſt

Er ließ ſie aus ſeinen Armen und ſetzte ſich völlig erſchöpft
auf das Sofa. „Du verſtehſt mich nicht, Kind,“ ſagte er leiſe,
mühſam. „Davon ſprach ich gar nicht. Jch habe es iſt
heute etwas über mich hereingebrochen, etwas etwas ſo
Schreckliches jetzt kann ich nicht davon ſprechen. Jch werde
es Dir vielleicht einmal ſagen ſpäter wenn wir in Sicher-
heit ſind. Wir müſſen fort von hier wir dürfen hier nicht
länger bleiben, vielleicht J in Deutſchland nicht. Wir
gehen fort, weit weg übers Meer am beſten. Frage nicht,
Kind, vertraue mirl! Niemand hat Dich ja ſo lieb wie ich
alles, was ich thue, thue ich ja nur für Dich!“
Lisbeth ſtand ſprachlos. Jhr Herz krampfte ſich zuſammen

ſie ſah es nicht, aber ſie fühlte die Nähe eines furchtbaren Ge
ſpenſtes, das hier im Zimmer ſtand und die kalten Krallen auf
ihres Vaters Nacken zückte. Und ſie ſetzte ſich neben ihn und
neſtelte ſich feſt an ſeiner Bruſt.
So ſaßen ſie eine lange Weile. Plötzlich fuhr er auf, machte

ſich ſanft von ihr los und ſagte: „Jch ſoll von vier bis ſechs
unterrichten. Jch kann nicht, es iſt ganz unmöglich. Geh'
hinunter zum Direktor und ſage ihm Oder nein, laß, ich
u den Leutnant bitten.“ Damit ging er raſch entſchloſſen

inaus.
Lisbeth brach in Thränen aus. Sie vergrub ihr Geſicht in

das alte Kiſſen auf dem Sofa und ſchluchzte leiſe vor ſich hin.
Was war das für ein furchtbares Verhängnis, das ſie überall
hin verfolgte, überall grauſam aufſcheuchte, wo immer ſie ſich
ein warmes Neſt bereitet hatten. Noch keine Woche waren ſiehier. Eben erſt war mit der Liebe dieſes werden Knaben
und der rührenden Zuneigung jenes gebrochenen alten Mannes
der erſte Sonnenſtrabl durch das troſtloſe Wintergrau dieſer

e rEinſamkeit gebrochen auch das gönnte ihnen ihr Schickſal
nicht! Verfemt, ausgeſtoßen und wo war die Schuld
Lisbeth blickte auf. Es begann dämmerig zu werden. Siefürchtete ſich, allein zu ſein. Der Vater blieb a ſo lange.

Sie erhob ſich, zündete die Lampe an und ließ den Rollvorhangherunter. Sie wollte ein Buch vornehmen, ſich zu zerſtreuen.

a bemerkte ſie auf dem Boden die grünen Fetzen des Briefes
und auf der hergusgezogenen Schreibplatte des Sekretärs das
Bild. Wie ein Blitz durchzuckte es ſie: das war das Geheim-
nis! Sie konnte der Verſuchung nicht widerſtehen. Sie lasdie Fetzen auf und ſetzte ſie ſammen

Und wenige Minuten ſpäter wußte ſie alles!
Der Gouverneur war eifrig mit Schreiben beſchäftigt, als

Doktor Huhn hereintrat und mit haſtigen Worten ſein Anliegen
vorbrachte. Der Leutnant ſah ihm auf den erſten Blick an, daß
etwas Ungewöhnliches mit ihm vorgegangen ſein müſſe.

„Ja, es iſt mir allerdings etwas ſehr Unangenehmes paſſiert,“verſetzte der Doktor auf die teilnehmende a des en
Herrn. Er bemühte ſich, das möglichſt gleichgiltig hinzuwerfenaber er vermochte es nicht. Der wütende Echmerg war noch

zu friſch und erdrückte ihm mit ſeinen Tigertatzen die Worte in
der Kehle. Der Leutnant griff nach ſeinem Krückſtock, richtete
ſich in ſeiner ganzen Länge auf und holte mit zwei großen

den Doktor ein, der ſchon wieder zur Thür hinaus
wollte.
vHalt, dageblieben!“ herrſchte er ihn grimmig lächelnd an,indem er ihn am Arm ergriff und ihm in die Augen zu blickenſuchte. „Sie ſind ein ſchlechter Schauſpieler. J ſeh's Jhnen
ja an der Naſe an, wie Sie ſich abquälen, irgend eine neue
Niedertracht herunter zu würgen. Das iſt ungeſund, lieber
Kerr! Und wenn Sie 'n biſſel Vertrauen zu mir hätten, thäten
Sie gut, mich auf den Braten einzuladen. Vielleicht kriegen
doch zwei die Geſchichte eher klein wie einer. Kommen Sie
her, ſetzen Sie ſich! Worum handelt ſich's denn?“

(Fortſetzung folgt.)

Heiteres.
Die Sünden der Väter. Freund „Warum ver-

brennſt Du denn Deine alten Schulzeugniſſe
Hausherr: „Damit ſie mein Aelteſter nicht in die Hände be-

kommt, der Bengel hat jetzt leſen gelernt.“
(Megg. hum. Bl.)
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vedürfen. Jhre ausdrückliche undi ausnahmsloſe Untere d Waren dieſes Geſepes bietet auch den
der biewellen hiernach im einzelnen Falle einer Erörterung
Komm m e vigrigen rage wie weit er Wiehe ſie

Liſenbahnbetrieb unter die L iGewerbe Ordnung fällt, nicht bedürfen wird orſchrtkten der

Die „Zuchthaus“ Geſetze anderer Länder.

„Jn der vorſtehend aufgeführten Anlage zur Begründung derchthausvorla e wird eine I von entſprechenden Be

gen in der ausländiſchen GeſetzgebungZutgeteilt. Man will augenſcheinlich durch einen Vergſeich dieſer

a r mungen mit dem jetzt giltigen 8 153 der Gewerbeordnung
als a ent fi die Vorlage anführen, daß im Auslande die
jetzt x Zuchthausvorlage feſtgelegten Vergehen ſtrenger be
ſtraft werden, als im Deutſchen Reiche, daß mit den Be

en der u rhausvorlage durchäu kein exorbitanter
Ztrafzuſtand geſchaffen werde. Man will dieſen Nachweis

en es wird aber nicht gelingen. Die geheimrätlichen Ver
faſſer der Vorlage haben ihr durch die ausländiſche Anlage

en Dienſt erwieſen. Das zeigt ſich klar bei einer
eher Betrachtung der Beſtimmungen in den verſchiedenen

etzen.
Nur Oeſtreich und England haben beſondere Geſetze
über Verabredungen, zur Erzwingung von n
z. VPach dem n Geſetz vom 7. April 1870 wird
die Anwendung von Einſchüchterung oder Gewalt zur Er
reichung dieſes Zweckes als Uebertretung behandelt
und mit Arreſt von acht Tagen bis zu drei
Monaten beſtraft, ſofern die Handlung nicht untereine ſtrengere Beſtimmung des Strafgeſetzes fällt. Das
iſt alles. Oeſtreich kommt alſo mit dem gleichen Strafmaß
aus, wie es der Z 153 der deutſchen Gewerbeordnung enthält.

Der 8 7 der engliſchen Conspiracy and Protection of
Property Act vom I3. Auguſt 1875, dem offenbar der g 4 der
Zu ſthausvorlage teilweiſe nachgebildet iſt, beſtraft die An-
wendung von Gewalt, Vorenthaltung des Arbeitsgeräts, der
Kleider c. mit Geldſtrafe bis zu 20 Lſtrl. oder
Gefängnisſtrafe bis zu drei Monaten,mit oder ohne Zwangsarbeit. Der Aufenthalt bei der Arbeits
ſtätte lediglich zu dem Zweck, Nachricht einzuziehen oder zu
eben, gilt nicht als ein Bewachen oder

Beſesthalten im Sinne der Vorſchrift!Man vergleiche damit die Auslaſſungen in der Begründung
der Zuchthausvorlage über das Streikpoſtenſtehen.

Das italieniſche Strafgeſetzbuch ſetzt allerdings eine be-
deutend höhere Strafe feſt, Gefängnis bis zu 20 Mo-
naten und Geldſtrafe von 100 bis 3000 Lire, für
„Rädelsführer“ drei Monate bis zu drei Jahren Gefängnis
und 500 bis 3000 Lire Geldſtrafe. Auch das t aber noch lange
keine Zuchthausſtrafe bis zu drei und fünf Jahren. Jm
übrigen entſpricht das italieniſche Strafmaß der geſamten bar-
bariſchen italieniſchen Sozialpolitik, die man bei den Mailänder
Urteilen kennen gelernt hat.

Belgien, das Land der großen Ausſtände, beſtraft in ſeinem
Code penal von 1867 die Anwendung von Gewalt e. mit Ge-
fängnis von einem Monat bis zu zwei Jahren und
einer Geldſtrafe von 50 bis 1000 Franes; doch kann
auch auf nux eine dieſer Strafen geſondert erkannt werden.

Aus der Schweiz werden die Strafgeſetzbücher der Kantone
Solothurn und Zürich, ſowie die Polizeiverordnung der
Stadt Zürich vom 5. April 1894 angeführt. Jm Kanton Solo-

die Anwendung der Gewalt unter den allgemeinen
egriff der Nötigung gerechnet, ebenſo im Kanton Zürich;

eiden Fällen ſteht Gefängnis oder Geldbuße bis zu
500 reſp. 2000 Franken darauf. Das Arbeitsverhältnis
als ſolches wird nur in der Züricher Polizeiverordnung er-
wähnt. Vergehen auf dieſem Gebiete unterliegen aber nur den
Beſtimmungen der allgemeinen Polizeiverordnung vorbehaltlich
der ſtrafrechtlichen Verfolgung. Dagegen wird im Kanton
Solothurn auch mit Gefängnis oder Geldſtrafe bis zu 500

anken beſtraft, „wer einen Bürger mit Gewalt oder durch
Bedrohung zu hindern ſucht, die ihm zuſtehenden politiſchenRechte auszuüben, oder ihn wegen Ausübung bier
Rechte mit Strafe droht“.

Das einzige Land, in welchem die Nötigung zur Beteiligung
an einen Streik oder einer Ausſperrung mit Zuchthaus bis zu
zwei Jahren beſtraft wird, iſt Schweden. Praktiſch mag der
all einer Verurteilung in einem Lande mit ſehr geringfügiger
nduſtrie wohl noch nie vorgekommen ſein.
Man ſieht, dieſe Zuſammenſtellung in der Begründung des

Entwurfs muß die Zahl ſeiner Gegner nur noch
Gerade der Vergleich mit der ausländiſchen Geſetzgebung
kennzeichnet ihn als das, was er ſeinem Charakter nach iſt,
als den Gipfel der ſozialpolitiſchen und politiſchen Reaktion.

19 Proteſtverſammlungen

werden am Mittwoch in Berlin und den nächſten Vororten
ſtattfinden und Stellung zur Zuchthausvorlage nehmen.

Tagesgeſchichte.

Halle a. S., 5. Juni 1899.
Einen überraſchenden Ausgang hat der durch das in

ſhm angewendete Zeugniszwangsverfahren gegen Druckerlehr-
linge ſattſam bekannte Strafprozeß gegen die polniſche Gazeta
Grudz. genommen. Aus Graudenz wird der Berl. Volks-
Ztg. darüber berichtet:

„Der große Prozeß gegen die Gazeta Grudz. wegen Be
Ileidigung des Juſtizminiſters Schönſtedt iſt nun

u Ende gegangen, und zwar auf eine ganz eigentümlicheWeiſe Jn dieſem Prozeſſe war bekanntlich gegen den Ver
leger der Gazeta Grudz. Kulerski und gegen den Redak-
teur Majerski Anklage erhoben worden. Es fanden in der
Gazeta Grudz. und in den Privatwohnungen aller der Per-
ſonen, die mit dieſem Blatte in Verbindung ſtehen, zahlreiche
Hausſuchungen, einmal ſogar nachts um 2 Uhr ſtatt. Auch
wurden zwei Setzerlehrlinge der Gazeta Grudz. in eine
mehrere Monate währende Zeugniszwangshaft

enommen. Der Setzerlehrling Kueynski wurde, weil er den
Verfaſſer nicht nennen wollte, zu 50 M. Geldſtrafe verurteilt.
Bei den gerichtlichen Vernehmungen wurde ſehr häufig das
Redaktions-, Erpeditions- und Buchdruckereiperſonal auf das
Gericht zitiert, ſo daß dadurch zweimal das Blatt verſpätet,
einmal eine Seite ſtark und einmal gar nicht erſcheinen
konnte. Auch nachdem ſich der Verfaſſer des Artikels, der
Redakteur Majerski ſelbſt genannt hatte, blieben die Drucker
lehrlinge noch eine Zeit in Haft. Jetzt haben der n
Redakteur Majerski und der angeklagte Verleger ulerski
vom Erſten Staatsanwalt Harte in Graudenz den Beſcheid
erhalten, daß der Prozeß nieder geſchlagen iſt.

uſtizminiſter Schönſtedt ren die Gazeta Grudz. gar

i S antrag geſtellt. ſAlles e hen dägenefen ſagt Ben Akiba. Aber das dürfte

ſchon ſen ſein, daß ein Staatsanwalt dasdoch kaum ſchon dageweſen ſein, daß waltStrafverfahren einleitet, ohne daß der erforderliche An-
trag ihn dazu ermächtigt hätte. Der Staatsanwalt
war nicht berechtigt, die Anklage zu erheben und die Ver-
haſtungen vorzunehmen. Der 341 droht dem Beamten, wel
cher vorſätzlich, ohne hierzu berechtigt zu ſein, eine Verhaf
tung e. vornimmt oder vornehmen läßt, Gefän nisſtrafe von
mindeſtens drei Monaten an und zwar nach orſchrift des
g 239 (widerrechtliche Freiheitsberaubung). Hat die Freiheits-
entziehung über eine Woche gedauert, ſo kann auf uchthaus

bis zu 10 Jahren erkannt werden. W dan darf alſo wohl fragen, ob dem verletzten Recht durch
Niederſchlagung des Prozeſſes allein Genüge geſchehen ſoll

Eine Antwort auf die Schuldebatte im preußiſchen Ab
S etenhan in der die Junker ihrer Mißachtung von
Schule und Lehrer ſo beredten Ausdruck verliehen, gab eine

deren oſtpreußiſcher Lehrer, die jüngſt in Bartenſtein
agte.

ektor Fiſcher-Allenſtein, der erſte Reduer, betonte, daß die
Bolksbildung dem jeweiligen Kulturzuſtand der Nation anzu
paſſen ſei und ſich mit der fortſchreitenden Kulturentwickelung
zu ſteigern habe. Die Rückſchrittler, an der Spitze die Agrarier,
möchten dagegen die Bildung des Volkes zurückſchrauben. Red-
ner wies weiter darauf hin, daß geſteigerte Volksbildung dieErwerbsfähigkeit des einzelnen un der Geſamtheit vermehrt.

Wenn die Agrarier mit der Annahme recht ſt führte er
weiter aus, daß der dümmſte Arbeiter der beſte ſei und daß
„der dümmſte Bauer die beſten Kartoffeln baue“,
dann ſei die Frage, wie die Not der Landwirtſchaft zu beſeitigen
ſei, gelöſt. Eine ſyſtematiſche Verdummung der Land
wirte müſſe ſie zu ungeghntem Wohlſtand führen. Das
niedrige Volk wollen die Agrarier verdummen, um es deſto
leichter ausbeuten zu können. h Streben habe ſich in
letzter Zeit geradezu zur himmelſchreienden Gemein-

efährlichkeit geſteigert. Den agrariſchen Volksverdummungs-
eſtrebungen gegenüber dürfen die Träger der Volksbildung

nicht ſtille ſein.
Anders freilich wie dieſe Lehrer denken die katholiſchen Lehrer

Schleſiens, die auf der diesjährigen Hauptverſammlung für
eine Verkürzung des Schulunterrichts eingetreten ſind. Man
forderte: „Jm Jntereſſe der Geſundheit der Kinder iſt die
Anzahl der wöchentlichen Unterrichtsſtunden zu vermindern und
die Verlegung des geſamten Unterrichts auf den Vormittaganzuſtreben.“ Jn velen Beſchluß verbinden ſich klerikale und

agrariſche Jntereſſen unter dem eklen, heuchleriſchen Vor-
wande geſundheitlicher Rückſichten. Dabei iſt in den ſchleſiſchen
Landſchulen jetzt bereits der Halbtagsunterricht Regel, da auf
je 100 Lehrer im Regierungsbezirk Liegnitz 166, im Regie-
rungsbezirk Breslau 172 und im Regierungsbezirk Oppeln
123 Schulklaſſen entfallen. Die große Mehrzahl der Schul-
klaſſen hat alſo Halbtagsunterricht. Hier ſehen wir alſo Kirche,
Schule und Junkertum in innigſtem Bunde geſellt.

Wieder einige Kolonien. Die deutſche Regierung hat
von Spanien die drei Südſee Jnſelgruppen der Karolinen,
Palaos und Marianen gefkauft. Der Kaufpreis, für den
Spanien dieſe Jnſeln an Deutſchland abgetreten hat, beträgt
25 Millionen Peſetas gleich 16 Millionen Mark. Die Jnſeln
ſollen als Stützpunkt für weitere koloniale Unternehmungen
in der r h dienen, ihr Wert iſt indes nur ein ſehr minimaler.
Denn in geſchäftlicher Hinſicht iſt wenig aus den neuen Inſeln
zu holen. Die Unternehmer Firma Godeffroy hat auf den
PalauJnſeln ſehr ſchlechte Erfahrungen gemacht, desgleichen
die Hamburger Jaluit- Geſellſchaft. Die Karolinengruppe um-
faßt etwa 1450 Quadratkilometer bei 36000 Bewohnern.
Darunter befinden ſich ca. 800 Weiße.

Der wegen Naiſerbeleidigung flüchtig gegangene
Franklin Wedekind, der Verfaſſer eines unter Anklage
geſtellten Gedichts im Simpliciſſimus, hat ſich am Freitag
abend der Polizeibehörde in Leipzig freiwillig geſtellt. Als
bepe Zeit der bekannte Prozeß eingeleitet wurde, flüchteten
er Herausgeber des Simplieiſſimus, Albert Langen, und

Franklin Wedekind ins Ausland. Langen ging nach der
Schweiz und Wedekind nach Paris. er Zeichner Heinebekam bekanntlich wegen der Herſtellung eines dem Jnhalte
des Gedichts entſprechenden Bildes 6 Monate Gefängnis, die
durch königliche Gnade in Feſtungshaft umgewandelt wurden.
Welche Umſtände Wedekind bewogen haben, ſich ſelbſt zu ſtellen,
iſt uns nicht bekannt. Oder hatte er ſolche Sehnſucht nach
dem Lande des Zuchthauskurſes

Kleine politiſche Nachrichten. Die Sammlungen in den
Berliner Gemeindeſchulen zur Beſeitigung der „Kirchennot“
in Oſtafrika werden ſyſtematiſch betrieben. Die Volkszeitung
teilt abermals fünf Fälle mit, wo in der 144. Gemeindeſchule(Gräfeſtraße) und in der 180. Gemeindeſchule Honnoverſche

ſtraße) an Schulmädchen die Bodelſchwinghſchen Flugblätter
zur Verteilung gelangt ſind und Geld in Empfang genommen
wird. Jn der Stadtverordnetenſitzung wurde wegen dieſer
Angelegenheit bereits eine Jnterpellation eingebracht, welche
jedoch nicht ſofort zur Beſprechung kam, weil ein Stadtverord-
neter der Dringlichkeit widerſprach. Klaus Groth iſt
am Donnerstag abend in Kiel an einer Rippenfellentzündung
geſtorben.

Ausland.
Die Reviſion des Dreyfusprozeſſes.

Am Sonnabend nachm. */44 Uhr fällte der Kaſſationshof
folgendes Urteil:

„Jn Erwägung, daß eine neue mündliche Verhandlungnötig iſt, aus alt dieſen Gründen und ohne ein Bedürfnis
über die übrigen Beweismittel zu beſchließen, kaſſiert und
annulliert der Gerichtshof das Urteil des erſten
Pariſer Kriegsgerichts vom 22. Dezember 1894, das
Alfred Dreyfus verurteilte, verweiſt den Angeklagten vor
das Kriegsgericht in Rennes und beſtimmt durch eine be
ſondere Beratung im Beratungszimmer des Gerichtshofs, da-
mit abgeurteilt werde über folgende Frage: „Jſt Dreyfus
ſchuldig, im Jahre 1894 Machinationen hervorgerufen oder
Einverſtändniſſe unterhalten zu haben mit einer fremden
Macht oder deren Agenten, um ſie zu veranlaſſen, Feindſelig-
keiten gegen Frankreich zu begehen oder einen Krieg zu unter-
nehmen und ihr die Mittel dazu verſchafft zu haben durch
Lieferung der im Bordereau genannten Noten und Doku-
mente.“

Damit iſt endgiltig die Reviſion des DreyfusProzeſſes zur
vollendeten Thatſache geworden. Dreyfus wird in Rennes vor
ein neues Kriegsgericht geſtellt und freigeſprochen werden. Der
Ring der Generalſtäbler und der ſonſtigen AntiReviſioniſten
iſt nunmehr geſprengt, dieſe amtliche Organiſation von Lüge,
Fälſchung und Schamloſigkeit vernichtet. Ob die Regierung
aber nun den Mut haben wird, die ſyſtematiſchen Fälſcher
und Betrüger zu packen, iſt zweifelhaft. Zwar iſt Paty de Clam
in Unterſuchungshaft, ob aber die anderen Fälſcher, General Mercier
Eſterhazy c. dasſelbe Schickſal teilen werden, muß abgewartet
werden. Und es iſt vielleicht kein Zufall, daß in derſelben
Stunde, in der der Kaſſationshof ſein Urteil fällte, ein Tele
gramm in alle Welt hinausging, des Jnhalts:

Paris, 3. Juni. Der zufolge erhielten der Kriegs-
miniſter Krantz und der erſte Präſident des Kaſſationshofes
Mazeau einen Brief Eſterhazys, in welchem dieſer ein-
geſteht, daß er der Urheber des Bordereaus ſei und es
mit Wiſſen eines Generals Dgefgrigt habe. Eſterhazy ver
langte ferner in dieſem Briefe ſicheres Geleit, um in Paris
weitere Aufklärungen geben zu können.

London, 3. Juni. Times und Daily Chronicle veröffent-
lichen heute Jnterviews mit Eſterhazy, die von ihm unter-
eichnet ſind. Jn demſelben bekennt Eſterhazy, daß er das

ſreereeß Zu Anregung des Oberſten Sandherr ge-
rieben habe.Man wußte zwar on lange, daß Eſterhazy der Verfaſſer

des Bordereau iſt, aber es iſt für das Kriegsgericht zu Rennes
von Vorteil wenn es durch das Geſtändnis Eſterhazys un-
zweifelhaft bewieſen iſt.

Frau Dreyfus wurde ermächtigt, ihrem Gatten mitzuteilen,
daß BallotBeaupre und Manau bei der Reviſionsverhandlung
des Kaſſationshofes ſeine Verweiſung vor ein neues Kriegs
gericht beantragt hätten. Dreyfus antwortete telegraphiſch in
bewegten Worten, er habe niemals an dem Siege der Gerech-
tigkeit gezweifelt und ſehe mit vollem Vertrauen ſeinem Er-
ſcheinen vor einem neuen Kriegsgericht entgegen.

Morgen, Dienstag, wird die Anklagekammer über den Fall
Piequart bezüglich des Petit bleu Beſchluß faſſen. Man er
wartet, daß infolge der Entſcheidung des Kaſſationshofes der
Staatsanwalt die Anklage gegen Picquart fallen läßt.

Gewerkſchaftliches.
Edderitz in Anhalt. Wegen Maßregelung von 7 Mitgliedern

des Deutſchen Verg, und Hüttenarbeiter- Verbandes legten am
Freitag, den 2. d. M., 170 Bergleute der Grube „Leopold“ beiEdderib die Arbeit nieder. Die Bergarbeiter betr. Grube hatten

an die Verwaltung vorher das Erſuchen geſtellt, einen im März
entlaſſenen Kameraden wieder in Arbeit zu ſtellen gleichzeitig
wurde eine Lohnerhöhung von 20 Proz. beantragt. Die Ver-
waltung antwortete mit Maßregelung der 7 Bergleute, von
denen zwei 35 bezw. 29 Jahre ununterbrochen
daſelbſt gearbeitet hatten. Am Sonntag fand in
Köthen eine Verſammlung der Streikenden ſtatt. Nach einem
Referate des Kam. Pokorny wurde einſtimmig der Beſchluß
gefaßt, die Arbeit am Montag wieder aufzunehmen, hingegen
aber gemeinſam die Kündigung einzureichen, ſofern die Ver-
waltung die Kündigung der 7 Bergleute nicht zurückziehe.

Lokales und Provinzielles.
Halle a. S., 5. Juni 18099.

J die Wahlen der Kraukenkaſſen- Vertreter ſchlägt
der Vorſtand der hieſigen Ortskrankenkaſſe der Tiſchler den
Tiſchler Guſtav Schmidt, Schwetſchkeſtraße 14, (im Betriebe
des Mühlenbaumeiſters Albert Kuhn), als Vertreter und die
Tiſchler Otto Müller, Thorſtraße 27, (im Betriebe von
Auguſt Munkwitz, Billardfabrik) und Karl Heine, Streiber-
ſtraße 7, (im Betriebe von Albert Preller, Tiſchlermeiſter) als
Erſatzmänner vor. Sie hat an alle beteiligten Krankenkaſſen
ein Rundſchreiben gerichtet, um Zerſplitterung zu vermeiden.
Von den jetzt amtierenden Arbeitervertretern ſcheiden aus: der
Vertreter Zuſchneider Fr. Tietz, die Erſatzmänner Bernhard
Zander und Heinrich Freiſe- Erfurt.

Der Stellmacherſtreik der Firma Lindner iſt auf-
gehoben und an Stelle deſſen die Sperre verhängt worden.
Die Streikenden ſind alle anderwärts untergebracht. Herr
Lindner hat eine Anzahl Arbeitswillige herangezogen, welche
anderswo ſchlecht fortkommen können. Ob er dabei beſſer fährt
als wenn er ſeinen alten Leuten die geringfügige Forderung
bewilligt hätte, wird ſich ja bald herausſtellen.

Jn ver Straffache gegen den Redakteur Wilhelm
Swienty in Halle a. S., geboren am 27. Oktober 1876 in
Naſſiedel, katholiſch, wegen öffentlicher Beleidigung, hat die
II. Strafkammer des Königlichen Landgerichts zu Halle a. S.
am 29. April 1899 für Recht erkannt: Der Angeklagte, Wil-
helm Swienty von Halle a. S., wird wegen Beleidigung unter
Auferlegung der Koſten des Verfahrens mit 60 (ſechzig) MarkGeldſtrafe, im Nichtbeitreibungsfalle mit 6 Tagen Gefängnis

beſtraft. Zugleich wird dem Beleidigten, Königlichen Ober-
ſtaatsanwalt Woytaſch zu Naumburg, die Befugnis zugeſprochen,
die Verurteilung auf Koſten des Angeklagten innerhalb vier
Wochen nach Zuſtellung des rechtskräftigen Urteils durch ein-
malige Einrückung des entſcheidenden Teils des Urteils in dem
Volksblatt, ſozialdemokratiſches Organ für Halle und den
Saalkreis, bekannt zu machen. Zugleich wird beſtimmt, daß
der Teil der Nr. 47 des Volksblatts, welcher den Artikel „Die
Behandlung politiſcher Gefangener vor dem Reichstage“ ent-
hält, ſowie derjenige Teil der Platten und Formen, auf wel
chen ſich der Artikel befindet, unbrauchbar zu machen ſind. Die
Richtigkeit der Abſchrift der Urteilsformel wird beglaubigt und
die Vollſtreckbarkeit des Urteils beſcheinigt.

Halle a. S., den 13. Mai 1899.

L. S. Redlin,Gerichtsſchreiber des Kgl. Landgerichts
Ernſtere Maßregeln. Der hieſige unparteiiſche

eng weiger ſchreibt in einer Polemik gegen die Halleſche
Zeitung:

Bei dieſer Gelegenheit können wir übrigens nicht uner-
wähnt laſſen, daß hinſichtlich der „Aneignung“ von Lokal-
nachrichten des GeneralAnzeiger das hieſige konſervative
Organ und das ſozialdemokratiſche Volksblatt eine gerade-
zu rührende Uebereinſtimmung in der Geſinnungsrichtung
zeigen. Auch das Volksblatt druckt faſt täglich Nachrichten
des GeneralAnzeiger ohne Quellenangabe nach. Dasſelbe
geht dabei indes, wie anerkannt werden muß, viel geſchickter
zu Werke. Sollte das vielleicht auf größere Uebung zurück-
zuführen ſein? Der Unfug hat einen ſolchen Umfang ange-
nommen, daß der GeneralAnzeiger nachgerade genötigt wird,
ernſtere Maßrege In dagegen zu ergreifen.

Wir haben dieſe Leiſtung des halleſchen Weltblattes mit
ſchallender Heiterkeit begrüßt. Es berührt thatſächlich komiſch,
wenn ein Blatt, das ſelbſt Tag für Tag Nachrichten anderen
Blättern entnimmt und ohne Quellenangabe wiedergiebt, ſich
ſo ungeheuer entrüſtet, wenn ein anderes eine ſeiner „Original-
Lokalnotizen“, die ihm vom Magiſtrat und der Klinik gratis
zugeſtellt werden, gelegentlich verwendet. Dieſer Ausbruch
ſittlicher Entrüſtung berührt um ſo komiſcher, als es dem un
parteiiſchen Blatte genau bekannt iſt, daß Magiſtrat, Polizei
verwaltung und Klinik uns derartige Mitteilungen ohne jeden
Grund vorenthalten.

Mit Verletzungen im Geſicht erſchien heute in unſerer
Redaktion der Buffetier Ernſt Liebau, Langeſtraße 21 wohnhaft.
Er giebt an, von einem Kollegen geſchlagen worden zu ſein.

Ein neuer Verein für Stenotachygraphie hat ſich hierunter dem Namen „Vorwärts“ gebildet. will ſich die Auf
abe geſtellt haben, das Syſtem in Arbeiterkreiſen zu verbreiten.ie ſebungsſtunden finden jeden Dienstag abend im Zentral-

Hotel, Thalamtſtraße, ſtatt. So lange ein Arbeiter zum Ver-
gnügen ein ſtenographiſches Syſtem erlernt, läßt ſich nichts
dagegen einwenden, ſobald er aber glaubt, dadurch irgend etwas
u profitieren, kann ihm nur dringend abgeraten werden, ſeineZeit daran zu verſchwenden. Einen Nutzen kann die Kennt-

nis der Stenographie dem Arbeiter nicht bringen.
Arbeiter-Riſiko. Den Schmied Franz Hennig Slug

ein Mitarbeiter derart mit dem Hammer auf den linken Unter
arm, daß derſelbe ſtark auet und gebrochen wurde.

Zirkus Wulff. Am Mittwoch, den 7. d. Mts., nach
mittags 4 Uhr findet eine Schüler- und Kindervorſtellung ſtatt,
zu welcher die Eintrittspreiſe bedeutend ermäßigt ſind. Das
Programm für dieſe Vorſtellung iſt beſonders gewählt, es ent-
hält zumeiſt Nummer für die Belehrung und Erheiterung der
Kinder. Am Abend findet große Gala- Vorſtellung ſtatt, in
dieſer als auch in der Nachmittags- Vorſtellung wird die groß-
artige Ballet- und Waſſer-Pantomime „Die geraubte Braut
aufgeführt.

Roitzſch. Unvorſichtigke it. Vergangenen Freitag wurde
die Frau des Arbeiters Günther bei der Unſitte, Feuer mit
Petroleum anzumachen, am Kopf, Geſicht und Arm ſchwer
verbrannt. Die Frau goß auf anbrennende Kohlen aus eine
Kanne Petroleum, wobei die Flamme zurückſchlug und di
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manns Lokal eine mäßig beſuchte Verſammlung ſtatt, die ſich

Kanne explodierte. Der Ehemann eilte, durch den Knall er-
ſchreckt, ſeiner Frau zu Hilfe und erſtickte die Flamme. Die welche von
Verletzte mußte eine halleſche Klinik aufſuchen.

Vad Köſen. Unfall. Sonnabend abend wurde der
Arbeiter Johann Schötter bei der Spritzenprobe von der
ſtädtiſchen Spritze überfahren und ſchwer verletzt.

Verſammlungsberichte.
f Zimmerer. Donnerstag, den 1. Juni, fand in Schie- ver

folge

ehen iſt
treik die

zuerſt damit befaßte, welchen Nutzen der Streik der Organi-
ſation gebracht und welche Schlüſſe hieraus zu ziehen ſind.
Nach der Einleitung des Zimmerers Gramann wurde in
der Debatte beſonders darauf hingewieſen, daß nun auch die
Mitglieder, welche ſich während des Streiks der Organiſarion
angeſchloſſen, ſtets treu bleiben mögen. Dann wäre es auch
leicht, den errungenen Lohn feſtzuhalten, Den Bericht der
Lohnkommiſſion gab der Vertrauensmann und reſumierte, daß
ihre Thätigkeit von Erfolg geweſen ſei und daß ſie auch ferner
ſich bemühten, die Zimmererbewegung möglichſt vorwärts zu
bringen. Zu der Sammlung zum Agitations- und Unter-
ſtützungsfonds wurde einſtimmig beſchloſſen, daß von dieſer
Woche an jeder Zimmerer wöchentlich 50 Pfg. zu
genanntem Fonds zu zahlen hat, und daß dieſerBeſchluß auch ſtrikte innegehalten wird. Bezüglich der Wahl
von Platz und Baudeputierten, welche vornehmlich die Samm-
lung auf den einzelnen Arbeitsſtellen zu regeln haben, wurden
von den in der Verſammlung vertretenen Plätzen je ein
Zimmerer dazu ernannt, die noch fehlenden werden in der
kommenden Verſammlung beſtimmt.

Zu Punkt „Anträge und Mitteilungen“ wurde vom Ver-
trauensmann bekanntgegeben, daß die Protokolle vom Braun-
ſchweiger Kongreß zur Verteilung gelangen können und bean-

weiter

mehrige Verhalten der

finanziellen Sch
beſ

Unterſtützung
lagen.

beſte hen,

zumDann

nicht

obgleich der große

Aus dem VReiche.

tragt, ſie an alle diejenigen unentgeltlich zu verabfolgen, welche
zum Agitations- und Unterſtützungsfonds bis 23. April gezahlt
haben die Abſtimmung hierüber wurde bis zur nächſten Ver-
ſammlung vertagt. Hierauf regte der Vertrauensmann die
Frage des Arbeiterſekkretariats an, wie das nun werden alſo

Dieskau.

Zimmerer zur Errichtung desſelben ſei,
allen Rednern und von den anweſenden Kartell

delegierten dahin beantwortet iſt, daß wohl für die reichent
wickelte Jnduſtrieſtadt Halle ein ſolches zeitgemäß ſei, aber in

f der noch mangelhaft organiſierten Gewerkſchaften und
wierigkeiten die Errichtung als verfrüht anzu-

z die Verſammlung einſtimmig, ſchon weil der
Kaſſe erheblich in Anſpruch genommen hat, die

Arbeiterſekretariat bis auf weiteres zu
wurde auf die vorzunehmende Reviſion

der Streikabrechnung hingewieſen und beſchloſſen, nächſten je
Sonnabend ſämtliche aus geſtellte Arbeits-
berechtigungskarten einzuziehen und diejenigen
anzuhalten, welche den Verpflichtungen
kommen ſind, das Verſäumte nachzuholen. Ferner kamen noch ein

die Pla s ſper ren zur Sprache, die nach wie vor Weſchke e r wen n eine
Gröningk ein S. (Große Brauhausſtraße 31). a

genau

„Spekulations-
baumeiſter“ Loeſt, der bekanntlich ſeine Pfründen aus den
großen Arbeitermietskaſernen herauszieht, vorwiegend Leute
von „auswärts“ beſchäftigt, die ſich für wenig Geld und grobe
Worte als Ausbeutungsobjekt gebrauchen laſſen, namentlich
„ſeine“ Mieter müßten ſich dies einmal vor Augen führen.
Nachdem der Vertrauensmann die Kameraden aufgefordert,
für zahlreichen Beſuch der nächſten Verſammlung zu wirken,
erfolgt Schluß um 11 Uhr.

Dortmund. Ein Dammbruch iſt am Dortmund-Ems
Kanal bei Schmeddehauſen erfolgt. Die in der Nähe liegenden

d Wieſen wurden überſchwemmt.
Hadersleben. Durch Feuer wurde am Donnerstag das

Dorf Hammeleff bei Hadersleben faſt ganz vernichtet. Vierzehn
Gebäude, darunter das Paſtorat, ſind abgebrannt.

und Wühlberg 11). Der

(Fürſtenthal 4).

Böllbergerweg 6).

ſtraße 5).

4 Mon. (Svitze 12).

Paaſche, 40 J. (Klinik).
(Klin k).

Standesamtliche Nachrichten,
Halle, den 3. Juni.

Aufgeboten: Der Geſchirrführer Lehwald und Bertha Füchſel (Unterberg 9). Der
Handarbeiter Donath und Marie Sterzik (Martinſtraße 22 und Groß-Görſchen). Der
WMalermeiſter Seekg und Margarete Knauth (Keuſchberg und Thomaſinsſtraße 36).
Der Schuhmacher Jacob und Auguſte Fiedler (Auguſtaſtr. 16 und Heldrungen).

Eheſchliehungen Der Schloſſer Schuhmann und Frida Henze (Thorſtraße 50
immermaler Millin

Der Fahrfkarbeiter Schmilfun und
Der Hand arbeiter Bandermänn und
Der Maſchinenformer Blüthgen urd Marie Moritz (Breiteſtraße 33 und Mangfelder
ſtraße 14). Der Schloſſer Schneider und Bertha Rickert (Leipzig und Brunoswarte 17).
Der Handarbeiter Thiel und Marie Schwenke (Hirtenſraße 13 Und Beeſererſtraße 1).

berkellner Roſenbaum und Warie Tänzer (Brüderſtroße 7 und G ertieuſt aße
Der Tapezierer Adler und Ida Voigt (Breiteſtraße 23 u. Fritz Reuterſtraße 2). Der
Lokowotivführer Richter und Konkordia Mödius (Wengelsdorf und Martiusberg 6).

chge Geboren Dem Poſtaſſiſtenten Berg ein S. (Dryanverſtraße 28).nachge- J Dr. r Klinckſteck eine T. (Große Steinſtraße 29). Dem Kaufmann Thomaſchewsri
Dem Former

und Anna Schröder (Henrietten ſtr. 6).
ereſe Richter (Weingärten 4 und Hirterſtr 13).
arie Bähr (Mü z lberg 4 und Dieskauerſtraße 18).

Dem Oberlehrer

Könnecke eine T. (Schloſſerſtraße 3). Dem

Dem Maler
Dem Handarbeiter Ochſe ein S. (Berg

Witwe
Henning T,

(Pfännerhöhe 50). Des
Edßefrau geb

Dem Z mmermann Fuchs eire T. (Königſtr. 23).
Geſtorben Des Handarbeiter Cornelius T., 1 J.

Auguſte Weiſe geb. Gundeck, 56 J (Schloſſerſtraße 10). Des Tiſchler
Des Fabrikarbeiter Eilfeld S., 2 J.

Steinmetz Apel T. 7 Mon. (Zwingerſtraße 29). Des Arbeiter Oſt

(Diakoniſſenhaus). Die

Des Fabrikarbeiter Stiehler Ehefrau geb. Raumſchüſſel, 56 J

Verantwortlicher Redakteur: A. Weißmann in Halle.

Briten der Redaßtion.
Auch Unfall und Altersrenten werden von den

Behörden leider als verſteuerbares Einkommen angeſehen. Sie
Steuer zahlen müſſen.

Achtung! Achtung!
Zimmerer und Maurer!

Mittwoch den 7. Juni abends 8 Uhr im Reſtaurant „Roſenthal“,
Weidenplan,

gr. öffentliche Versammlung.
Trhema: I. Die Krankenverſicherung der Arbeiter. 2. Wie ſtellen

wir uns zu den Verlangen der Meiſter, die Geſellen zum Beitritt zur Jnnungs-
Krankenkaſſe zu zwingen? Referent: Redakteur Wilhelm Swienty.
J Kollegen! Ueberall wird jetzt das Verlangen an uns geſtellt, der
Innungskaſſe beizutreten. Es wird Zeit, daß wir dazu Stellung nehmen.
Erſcheint darum recht zahlreich. Die Vertrauensmänner.

Die Gewerbegerichts Veiſitzer (EArbeitnehmer) werden hier-
durch aufgefordert, ihre Adreſſen an den Genoſſen Jähnig, Ge-
nofſenſchaftsdruckerei, Geiſtſtraße, bis zum 10. Juni abzugeben.

Der Vorſtand des Gewerlſchaftskartells zu Halle a.

Apollo Theater.
e Sommer- Variétée.

Direktion: Fr. Wiehle.
Täglich abends 8 Uhr: Täglich abends 8 Uhr:
im prachtvollen Sommergarten auf der neuerbauten Sommerbühne

gr. Konzert und Künſtler- Vorſtellung.

Auftreten von Künstlern nur ersten Ranges.

Entree 30 Pf. Reſervierter Platz 50 Pf.Schnitthiſets, von abends 10 Uhr ab giltig, 15 Pf.
Billets im Vorverkauf zu Vorzugspreiſen in den bekannten Handlungen.

Jeden Sonntag von 11 I Uhr
Früh- Konzert und Künstler-Matinee.

Entree frei. Programm 20 Pf.
Walhalla Theater.

Nur kurze Zeit. Nur kurze Zeit.
8Gastspiel

des

weltberühmten, unerreichten, italienischen
Verwandlungsschauspielers

Sigu. Zernarcii.
Am 9. Juni unwiderruflich letzte Vorſtellung.

Cüricus E. W ulſtt.
Halle a. S. D. Auf dem Rossplatz.Montag den 5. Juni abends 8 Uhr letzte große Monſtre-Parforce-

Vorſtellung mit 25 Nummern im Programm. Dienstag den 6. Juni
abends 8 Uhr große Clown und Komiker- Vorſtellung. Wer lachen will,

J komme dieſen Abend zum Cirkus. Erſtes Auftreten der Geſchwiſter
Je in ihren großartigen Evolutionen auf dem Doppel-Drahtſeil. Zum

i roß pSchluß jeder Vorſtellung „Die geraubte Braut“. Mittwoch den 7. Juni
nachmittags 4 Uhr große Kinder und Schüler- Vorſtellung bei bedeutend
ermäßigten Eintrittspreiſen für Erwachſene und Kinder. Abends 8 Uhr
große Gala- Vorſtellung bei gewöhnlichen Eintrittspreiſen. Jn beiden

J Vorſtellungen „Die geraubte Braut“.
Hochachtungsvoll Ed. Wultt, Direktor.

Heute Montag abende Folsenburg, D. Frei Konzert.
Dieſe Konzerte finden bei Jünſtiger Witterung täglich ſtatt.

Achtung
Maurer

Alle Kollegen des Zentral Ver-
bandes können den „Grundſtein“ bei
mir in Empfang nehmen.
Paul Mehnert, Alter Markt 22.

Thalia- Theater
Zum vorletzten Male:

Ia Frauen
Donnerstag: Die Haubenlerche.

Schade's
Schätzenhaus.

Auf allgemeinen Wunſch: Mittwoch
den 7. Juni 1899

25&chlachtefeſt
wozu ergebenſt einladet

Verd. Schade.
Wurſt u. ſ. w. auch außer dem Hauſe.

Vereinszimmer,

neu eingerichtet, mit guter Ventilation,
über 100 Perſonen faſſend. Zu ver-
geben Gartenftraße 7.

Höflichſt einladend Otto Wiedemann.

Jeden Tag:

FrischesZraunbier.

Günthers Brauerei,
Gr. Brauhausſtr.

Zurück von der Reiſe

Otto Kresse,
Naturheilkund., Sprechſt.9 10 u. 2 4.
D Gr. Ulrichſtr. 62.

50

Vom vereidigten Chemiker gepr.
Unter ärztlicher Kontrolle

angefertigt.
Was ſich bewährt,

das halte feſt!
Dieſer Deviſe verdankt manche

Mutter ihre blühende und wohl-
genährte Kinderſchar.

Karl KochsNährzwieback
hat ſich durch 16 jährige außer-
ordentliche Erfolge aufs beſte
bewährt.

Karl Kochs Nährzwieback iſt
durch ſeinen hohen Nährwert
u. Gehalt an Nährſalzen beſtens
geeignet, das Kind vor den Fol
gen fehlerhafter Ernährung als
Skrophuloſe, Darmkatarrh,

Drüſen, Rhachitis, Knochen-
Krankheiten c. zu ſchützen. Zu
haben in Packungen zu 10, 20,
30 und 60 Pfg. in
Karl Kochs Nährzwieback-
Fabrik, Halle a. S., und in
allen beſſeren Kolonial-
waren- und Drognenhand-

lungen. e
Ein dreirädriger Kinderwagen und
ein gebrauchtes Fahrrad iſt billig zu
verkaufen. Zeitz, Hoſpitalſtr. 25, III.

derer

Taschen,.
C. Rätter, Frip;igerſtr. 90,

meeeeeeenlàò

Haus-Bier
in der heißen Jahreszeit, leichtes

erfriſchendes Getränk, empfiehlt à flasche 6 9
Freybergs Brauervei,

I A. L. MOERR'sche nene NMargarine

O A
spriützt nicht beim Braten, wie andere Margarine
bränunt genau beim Braten, wie feinste Naturbutter
schäwmat genau beim Braten, wie feinste Naturbutter
dnitet genau beim Braten, wie feinste Naturbutter
ist genan so ausgiebig beim Braten, wie feinste Naturbutter
ist genau so feinschmeckend., wie feinste Naturbutter

und daher auch als voller Ersatz für feinste Butter auf Brot zu essen

Beim Einkauf von OBRA achte man getl. darauf, dass der Name
I OM RA an jedem Gebinde sichthbar ist.

Soeben wieder eingetroffen:

S Prima geräucherte ePökelkämme
a Pfd. 60 Pf.empfiehlt

butternanc ung Uiktoria,
Thalamtſtraße 7.

Hochf. Sauertoh,
ff. Preißelbeeren,
ff. Heidelbeeren

empfiehlt

Carl Lange
Fernſpr. 1086. Kl. Ulrichſtraße 26.

Gr. Strohhut Ausverkauf.

Herren u. Knabenhüte,
ſchöne Facon, p. Stück 50 Pf., letztere

von 20 Pf. an.
Zwingerſtr. 15, r. p.
Acht Pfund

Feinſte Küßrahmbutter M. 840
beſte Tafelbutter M. 7.60
frei Haus off. b. prompter Bedienung

Weiser, Jilsit.

Prima geräucherten

Kollschinken
ohne Knochen

a Pfd. 60 Pf.
empfiehlt

butterhandlung Viktoria,
Thalamtſtraße 7.

Günſtig gelegene

S Baustellen
C in I. Bauzone am Böllbergerweg

S pre swet zu verkanfen durch
W. Lucke, Maurermstr.,

S Steintreg 25
Verlag und für die Jnſerate verantwortlich: Auguſt Groß. Druck der Halleſchen GenoſſenſchaftsBuchdruckerei (E. G. m. b. H.) Halle a. S. J

See
Guterhaltene 7 Geige mit Kaſten

verkauft Th. Sterz. Leipzigerſtr. 34, III.

5 Wohnungen
in Loeſts Hof, an der Merſe-
burgerſtrafßze, zum 1. Juli d. J.
noch frei. Auskunſt erteilt
Jnſpektor Mauss, Merſeburgſtr. 50.

Vandwehrſtrafze 21 iſt eine ſchöne
freundliche Wohnung ſofort zu verm.
Preis 430 M.

Nachweislich gutgeh. Viktualien-
Geſchäft ſofort preiswert zu verkaufen.
Zu erfragen bei

Karl BReinrot, Hackebornſtr. 3.

Schneider
finden bei uns

auf Damen Jacketts
dauernde und lohnende Beſchäftigung.

Gebr. Sernau,
Halle a. S., Er. Ulrichſtr. 31.

T 1Töpfer,
der in Gipsformen zu gießen u. Terra-
kotten zu formen bewandert iſt, findet
Stellung auf

Ströfers Ziegelei, Rietleben.

Möbl. Schlafſt. zu verm. Geiſtſtr. 24, II.

Junger Barbiergrhilfe
geſucht. Fr. Murrl, Reilſtraße 110.

Schuhmachergeſellen, einen auf
Damenarbeit u. einen auf gute Mittel
arbeit, ſucht noch dauernd

Chriüstmann, Gr. Steinſtr. 81.
Frauen zum Grasſchneiden geſucht.

A. Merrmann, Frieſenſtr. 2.
Aufwartung geſucht.

Eine alleinſtehende Frau od. älteres
Mädchen wird zur Führung eines kl.
Haushaltes für den Vormittag geſucht.
Monatl. 12 M. Zu erfr. in d. Exped.

Für die reichliche Geldſpende ſowie
für den ſchönen Blumenſchmuck bei dem
Begräbnis unſeres Kindes ſagen wir
den Formern und Hilfsarbeitern der
Eiſengießerei von Wolf Meinel
unſeren beſten Dank.

Familie Plötz.
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